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Hansestadt Stendal� Hansestadt Stendal, 14.10.2020
Der Vorsitzende�

Bekanntmachung
Haupt- und Personalausschuss

Zu der am Montag,

den 26.10.2020 um 17:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal,

stattfindenden außerordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und  
Personalausschusses lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1  	� Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit
2  	 Feststellung der Tagesordnung
3  	 Informationen des Oberbürgermeisters
4  	� Beschlussfassung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

14.09.2020 und 12.10.2020
5  	 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
6  	� Erneuter Antrag des Ortschaftsrates Borstel zur Herstellung der� A VII/059/1 

Beleuchtung des Radweges zwischen dem OT Borstel und der  
Hansestadt Stendal - Widerspruch

7  	 Anfragen/Anregungen	

Nicht öffentlicher Teil
8  	 Informationen des Oberbürgermeisters	
9  	� Beschlussfassung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung  

vom 14.09.2020 und 12.10.2020
10  	Personalangelegenheit� VII/0332
11  	Anfragen/Anregungen	

Klaus Schmotz
Vorsitzender

Hansestadt Stendal� Hansestadt Stendal, 21.10.2020
Der Vorsitzende�

Bekanntmachung
Stadtseniorenrat

Zu der am Mittwoch, den 04.11.2020 um 15:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1,  
39576 Hansestadt Stendal, stattfindenden konstituierenden Sitzung des Stadtsenioren- 
rates lade ich Sie hiermit recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1	 Begrüßung und Eröffnung durch den Oberbürgermeister
2	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3	 Verabschiedung ausgeschiedener Mitglieder
4	� Verpflichtung der berufenen Mitglieder des Stadtseniorenrates auf uneigennützige und 

verantwortungsvolle Wahrnehmung des Ehrenamtes
5	 Wahl der/des Vorsitzenden des Stadtseniorenrates
6	 Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtseniorenrates

7	 Wahl des Kassenwartes des Stadtseniorenrates
8	 Wahl der/des Schriftführerin/-s des Stadtseniorenrates
9	 Beratung über die Einführung einer Geschäftsordnung des Stadtseniorenrates
10	 sonstiges

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal

2. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Stendal

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372), sowie 
des § 25 Abs. 1 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - BestattG LSA) vom 
05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2011 (GVBl. LSA 
S. 136, 148), hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 28.09.2020 die fol-
gende Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 
(Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016, S. 95), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 15.10.2019 (Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 06.11.2019, S. 263), beschlossen:

Art. I
Änderungen

1.	 § 6 wird wie folgt geändert:
a)	� In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „während der von der Stadt festgesetzten Zeiten“ 

durch die Worte „montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von  
6.00 Uhr bis 13.00 Uhr“ ersetzt.

b)	� Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: „Die Einfahrtstore sind nach jeder 
Durchfahrt zu schließen. Hiervon ausgenommen ist die notwendige Öffnung für Trauer-
züge.“

2.	 § 8 wird wie folgt geändert:
	� In Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz wird das Wort „angemessenen“ durch das Wort „ent-

sprechenden“ ersetzt. Das Wort „vergehen“ wird durch die Worte „biologisch abgebaut 
werden“ ersetzt.

3.	 § 17 wird wie folgt geändert:
	� Nach § 17 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Weitere Zusätze sind nur in 

schwarzer Farbe zulässig; sie bedürfen der Zustimmung der Hansestadt Stendal.“

4.	 § 18 wird wie folgt geändert:
a)	� Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: „Die Fertigung und Anbringung der 

Grabmalbeschriftung, die Name, Vorname sowie Geburts- und Sterbedaten umfasst, wird 
auf Antrag durch die Hansestadt Stendal veranlasst.“

b)	� Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. In diesem Absatz wird nach der Zahl „3“ die An-
gabe „S. 1 und 4“ eingefügt.

5.	 § 22 wird wie folgt geändert:
a)	� In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „geschützt“ die Worte „und werden in ihrer 

Gesamtstruktur mit den Quartiersformen erhalten“ eingefügt.
b)	� In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „verzeichnet“ der Punkt durch ein Semikolon er-

setzt und die Worte „die Anlage 12 enthält die denkmalrechtliche Ausweisung der Fried-
hofsteile.“ eingefügt.
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c)	� Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: „Die Erdreihengräber auf dem Fried-
hofsteil III und die Urnenwahlgräber (UWG II) auf dem Friedhofsteil I werden durch die 
Hansestadt Stendal mit ebenerdigen Grabumrandungen aus Steinplatten versehen. Die 
Umrandung ist als Bestandteil der Grabstätte durch die verfügungsberechtigte Person in 
einem verkehrssicheren und gleichmäßigen Zustand zu erhalten und bei Bedarf auszu-
bessern.“

d)	 Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden die Absätze 7 bis 10.
e)	� Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 11. Gleichzeitig wird nach Satz 2 der Satz  

„Die Verwendung elektrisch betriebener Grabbeleuchtung ist unzulässig.“ eingefügt.

6.	 § 23 wird wie folgt geändert:
	� In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Kleingehölzen“ durch die Wörter „Gehölzen oder 

Stauden“ ersetzt. In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „50 cm“ durch die Angabe „150 
cm“ ersetzt.

7.	 § 24 wird wie folgt geändert:
a)	� In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „zwölfwöchiger“ durch das Wort „achtwöchiger“  

ersetzt.
b)	� In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „zwölfwöchiger“ durch das Wort „achtwöchiger“  

ersetzt.

8.	 § 28 wird wie folgt geändert:
a)	� In Absatz 3 wird das Wort „Friedhofsverwaltung“ durch das Wort „Hansestadt Stendal“ 

ersetzt.
b)	� Nach dem Wort „Hansestadt Stendal“ werden folgende Worte eingefügt: „die Fertigstel-

lung der Grabmalanlage unverzüglich schriftlich anzuzeigen und“

9.	 § 35 wird wie folgt geändert:
	� In Absatz 1 Ziffer 4 wird nach der Angabe „§ 6 Abs. 2, 5“ ein Komma gesetzt und die 

Angabe „6 und 7“ angefügt. Nach dem Wort „lagert“ werden die Worte „oder die Ein-
fahrtstore nicht nach jeder Durchfahrt schließt“ angefügt.

10.	 § 36 erhält folgende Fassung:
	� „Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Satzung werden verallge-

meinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.“

12.	� Die bisherigen Anlagen 1, 2, 3, 4 und 9 werden durch die dieser Satzung angefügten 
Anlagen 1, 2, 3, 4 und 9 ersetzt. Die Anlage 12 wird erstmals angefügt.

Art. II
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Stendal in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 09.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister	              

Anlagen
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Hansestadt Stendal

3. Satzung
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372), i. 
V. m. den §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) i. d. F. vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.09.2019 (GVBl. LSA S. 284), 
hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 28.09.2020 die folgende Satzung 
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 (Amts-
blatt für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016, S. 102), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 15.10.2019 (Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 06.11.2019, S. 263) beschlossen:

Art. 1
Änderungen

1.	 Nach § 6 wird folgender § 7 angefügt:

„Gleichstellungsklausel

Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Satzung werden verallgemei-
nernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.“

2.	 Der bisherige § 7 wird § 8.

3.	� Das bisherige Gebührenverzeichnis entfällt und wird durch das als Anlage beigefügte 
ersetzt.

Art. 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.11.2020 in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 09.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister	              

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal

Gebührenverzeichnis

I. Grabnutzungsgebühren Nutzungs-
jahre/
Ruhezeit

Gesamt-
betrag in 
Euro

Jahresbetrag  
für Nacherwerb  
in Euro

1. Erdwahlgrab Stendal 30 990,00 33,00 
2. Doppelerdwahlgrab Stendal 30 1.950,00 65,00 
3. Erdwahlgrab Haferbreite 30 798,00 26,60
4. Doppelerdwahlgrab Haferbreite 30 1.494,00 49,80
5. Erdwahlgrab Ortsteile 30 684,00 22,80
6. Doppelerdwahlgrab Ortsteile 30 1.263,00 42,10
7. Erdreihengrab 25 570,00 -
8. Erdreihengrab Kind 25 256,00 -
9. Kindergemeinschaftsanlage 25 402,00 -
10. Erdgemeinschaftsanlage, halbanonym 25 1.050,00 -
11. �Urnenwahlgrab I und II (4 U)  

Friedhof Stendal
30 915,00 30,50

12. �Urnenwahlgrab (4 U) Uchtspringe, 
Welle

30 876,00 29,20

13. �Urnenwahlgrab (3 U) Stendal,  
Uchtspringe

30 624,00 20,80

14. Urnenwahlgrab Denkmal 30 1.299,00 43,30
15. Urnenreihengrab Friedhof III Stendal 20 398,00 -
16. Urnenreihengrab Klein Möringen 20 359,00 -
17. Urnengemeinschaftsanlage     20 500,00 -
18. �Urnengemeinschaftsanlage,  

halbanonym
20 580,00 -

 

II./A Bestattungs- und Beisetzungsgebühren montags bis freitags Euro
1. Öffnen und Schließen des Grabes einschließlich Vor- und Nachbereitung
a) Erdbestattung Reihengrab 420,00
b) Erdbestattung Wahlgrab 470,00
c) Erdbestattung Kindergrab 235,00
d) Urnenbeisetzung (Reihe/Wahlgrab) 84,00
e) Urnengemeinschaftsanlage 94,00
f) Urnengemeinschaftsanlage, halbanonym 105,00
2. Ausbettungen
a) Ausbettungen Erde 438,00
b) Ausbettungen Urne einschl. Versand 73,00
3. Friedhofspersonal
a) Träger Erdbestattung/Person 34,50
b) Urnenpersonal 34,50

 

II./B Bestattungs- und Beisetzungsgebühren samstags  Euro
1. Öffnen und Schließen des Grabes einschließlich Vor- und Nachbereitung
a) Erdbestattung Reihengrab 486,00
b) Erdbestattung Wahlgrab 536,00
c) Erdbestattung Kindergrab 301,00
d) Urnenbeisetzung (Reihe/Wahlgrab) 150,00
e) Urnengemeinschaftsanlage 150,00
f) Urnengemeinschaftsanlage, halbanonym 160,00
2. Ausbettungen
a) Ausbettungen Erde -
b) Ausbettungen Urne einschl. Versand -
3. Friedhofspersonal
a) Träger Erdbestattung/Person 51,75
b) Urnenpersonal 51,75

III. Abräumung Grabstellen Euro
a) Abräumung Erdgrabstelle 67,00
b) Abräumung Urnengrabstelle 41,00

IV. Benutzung Trauerhallen   Euro
1. Stendal 190,00
2. Klein Möringen 50,00
3. Uchtspringe 125,00
4. Welle 50,00

V. Verwaltungsgebühren Euro
1. Grabmalgenehmigungen 26,00
2. Zuweisung Grabstelle 20,00
3. Verlängerung Nutzungsrecht 22,00
4. Vorzeitige Rückgabe Nutzungsrecht 15,00
5. Genehmigung Aus-/Umbettungen 67,00
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Hansestadt Stendal

VEP Nr. 22/05 „III. Erweiterung Johanniter-Krankenhaus; 2. Änderung“

a)	 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
b)	 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

zu a) 
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal hat in seiner Sitzung am 28.09.2020 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22/05 „III. Erweiterung Johanniter-Krankenhaus; 
2. Änderung“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 BauGB beschlossen. Der räumliche 
Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 2,5 ha und ist aus dem beiliegenden Lageplan 
ersichtlich.

zu b)
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal hat am 28.09.2020 für den Planentwurf und den Entwurf 
der Begründung des o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Es wird damit der Öffentlichkeit Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffent-
lichkeit.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt.

Unter Anwendung des Plansicherstellungsgesetzes vom 20.05.2020 werden der Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Entwurf der Begründung auf der Internetseite (www.stendal.de) 
der Hansestadt Stendal zur Ansicht und zum Ausdruck, bis zum 30.11.2020 digital bereit-
gestellt.

Die angeordnete Auslegung wird daneben, als zusätzliches Angebot durch Aushang im 
Foyer des Verwaltungsgebäudes Moltkestraße 34–36, Hansestadt Stendal, in der Zeit vom 
30.10.2020 bis einschließlich 30.11.2020 während nachstehender Öffnungszeiten ergänzt. 
Dienstag			   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag			  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten für den Publikumsverkehr können individuelle Termine telefo-
nisch unter 03931 65-1538 oder marion.jantsch@stendal.de vereinbart werden.

Stellungnahmen können während der vorgenannten Auslegungsfrist mündlich zu oben ge-
nannten Öffnungszeiten oder schriftlich oder unter Nutzung folgender Anschriften einge-
reicht werden:
per Post:	 Hansestadt Stendal� per E-Mail: planungsamt@stendal.de
			   Markt 1
			   39576 Hansestadt Stendal
Für die Rechtzeitigkeit ist nicht die Absendung, sondern der Eingang bei der Hansestadt 
Stendal entscheidend. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 VwGO 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e (DSGVO) i. V. m § 3 BauGB und dem DSG LSA. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzinformation“, das ebenfalls öffentlich bzw. im Internet 
ausliegt.

Hansestadt Stendal, den 02.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Anlage

Hansestadt Stendal

Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Stendal

Ta g e s o r d n u n g
für die 20. Sitzung des Begleitausschusses der Partnerschaft für Demokratie der  
Hansestadt Stendal
am:	 10. November 2020 um 17:00 Uhr
Ort: 	 Rathaus (Kleiner Sitzungssaal), Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal

Öffentlicher Teil
1  	 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2  	� Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der anwesenden Mitglieder des  

Begleitausschusses des Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Stendal sowie der 
Beschlussfähigkeit

3	 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4	� Informationen der Koordinierungs- und Fachstelle sowie des federführenden Amtes zu 

aktuellen Themen und Terminen
5	 Anfragen und Anregungen
6	 Vorstellung der Projektideen 2020
7	 Expertenreferat „Radikalisierung begegnen“

Nichtöffentlicher Teil
8 	 Diskussion und Abstimmung über die Förderung der Projektideen 2020
9	 Anfragen und Anregungen

Alexander Wittwer
Externe Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie 
der Hansestadt Stendal
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Hansestadt Havelberg

1. Änderungssatzung zur Wasserwehrsatzung der 
Hansestadt Havelberg vom 15.03.2018

Aufgrund des § 45 Abs. 2 Punkt 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
05. April 2019 (GVBl. LSA S. 66), i. V. m. § 14 Satz 5 des Wassergesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 
2 der Verordnung vom 17.02.2017 (GVBl. LSA S. 33), beschließt der Stadtrat der Hansestadt 
Havelberg in seiner Sitzung am 01.10.2020 die nachfolgende 1. Änderungssatzungssatzung 
zur Wasserwehrsatzung der Hansestadt Havelberg:

§ 1 Änderungen

§ 5 erhält folgende Fassung:

Die Entschädigung, der zum ehrenamtlichen Dienst in der Wasserwehr Berufenen, richtet 
sich nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürger der Hansestadt 
Havelberg.

§ 2 Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hansestadt Havelberg, 01.10.2020

			              
Poloski		
Bürgermeister	  	                   Siegel

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Bekanntmachung des Referates Planfeststellungsverfahren
über die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses 

für den Neubau der BAB 14 VKE 1.1 AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt, 
Bau-km 200+022,000 bis 211+161,135 in den Gemarkungen Dahlenwarsleben, 
Meitzendorf, Klein Ammensleben, Groß Ammensleben, Jersleben, Samswegen, 

Wolmirstedt, Mose, Meseberg und Colbitz 
im Bereich der Stadt Wolmirstedt, der Gemeinde Niedere Börde,

 der Gemeinde Barleben, der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der Stadt Tangerhütte 
und der Gemeinde Hohe Börde

im Landkreis Börde
(Antragsteller: Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, DEGES)

zugleich Ersetzung der Zustellung des Beschlusses 
gemäß § 74 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 

i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG des Landes Sachsen-Anhalt

I.
Mit dem Planfeststellungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 
14.10.2020 (Az.: 308.2.2-31027-F1.11) ist der Plan für den Neubau der BAB 14 VKE 1.1 
(von Bau-km 200+022,000 bis 211+161,135) gemäß § 17 Absatz 1 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrs-
wege in den neuen Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
gesetz – VerkPBG), in Verbindung mit § 74 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) und § 1 VwVfG LSA, festgestellt worden. 

Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
Bestandteil des Beschlusses.

Vorhabenträger ist die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH (DEGES).

II.
Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, wird die 
Zustellung gemäß § 74 Absatz 5 VwVfG i durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt.
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Ausfertigung 
der festgestellten Planunterlagen in der Zeit vom

26.10.2020 bis einschließlich zum 09.11.2020

bei der Stadt Tangerhütte zur allgemeinen Einsichtnahme während der Dienststunden aus:

Montag		 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag	 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch	 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag	von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag		  von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Auslegungsort ist die Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte.

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens sowie dem BUND Landes-
verband Sachsen-Anhalt e.V. individuell zugestellt. Im Übrigen gilt der Beschluss mit dem 
Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt (§ 74 Absatz 5 Satz 3 Vw-
VfG).

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den Be-
troffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt, Referat 308, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale schriftlich oder 
elektronisch (planfeststellung@lvwa.sachsen-anhalt.de) angefordert werden.

Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen über die Inter-
net-Seite des Landesverwaltungsamtes unter der Adresse https://lvwa.sachsen-anhalt.de/
das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/ eingese-
hen werden; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27 
a Abs. 1 VwVfG). 

III.
Gegenstand des Vorhabens

Die mit diesem Beschluss planfestgestellte VKE 1.1 ist ein 11,139 km langes Teilstück der 
BAB 14 im Land Sachsen-Anhalt.
Die Verkehrseinheit beginnt an der vorhandenen Anschlussstelle Dahlenwarsleben ca. 600 m 
nordöstlich der Ortslage Dahlenwarsleben und schwenkt in Höhe der Ortslage Meitzendorf 
in nördlicher Richtung ab. 
Im weiteren Verlauf kreuzt die geplante Trasse der A 14 u.a. die eingleisige DB AG-Strecke 
Abzw. Glindenberg – Oebisfelde. Der bestehende Mittellandkanal wird überführt.
Nördlich des Mittellandkanals ist die Verknüpfung mit der geplanten Bundesstraße 71 neu (B 
71n) als Anschlussstelle Haldensleben vorgesehen.
Im Bereich Hammberg wird eine beidseitige PWC-Anlage „Wolmirstedt“ angeordnet.

Im Streckenbereich der VKE 1.1 sind insgesamt 50 Ingenieurbaubauwerke vorgesehen. Die-
se unterteilen sich in 16 Brückenbauwerke, 30 Anlagen zum Kollisionsschutz und 4 Irritati-
onsschutzwände.

Die Trasse endet südlich der AS Wolmirstedt (Gegenstand der VKE 1.2).

Umfangreiche Baumaßnahmen an Kreuzungen und Einmündungen sowie Änderungen im 
Wegenetz sind vorgesehen. 

Bestandteil der Planung sind landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
zum Schutz von Natur und Landschaft.

Die Verkehrswirksamkeit des vorliegenden Abschnittes wird gemeinsam mit der unter Ver-
kehr stehenden VKE 1.2 erreicht.
Das Bauvorhaben stellt einen Abschnitt der geplanten, ca. 155 km langen BAB 14 zwischen 
Magdeburg und Schwerin dar. Mit dem Lückenschluss bzw. Neubau der BAB 14 werden 
die Regionen Altmark in Sachsen-Anhalt sowie Prignitz in Brandenburg und Ludwigslust in 
Mecklenburg-Vorpommern an das übergeordnete, großräumige Fernstraßennetz angeschlos-
sen.

Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses

Der Planfeststellungsbeschluss stellt den Plan für das oben genannte Straßenbauvorhaben 
fest.

Der Beschluss enthält zahlreiche Schutzmaßnahmen, Auflagen und sonstige Regelungen. 
Diese dienen u. a. dem Schutz von Natur und Landschaft, dem Gewässerschutz sowie dem 
Schutz weiterer öffentlicher und privater Belange.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, 
Forderungen und Anregungen entschieden worden.

Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Datenschutz-
gründen keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen 
Grundeigentümern wird von den auslegenden Stellen oder der Planfeststellungsbehörde des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt auf Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben 
betroffenen eigenen Grundstücke gegeben.

Dem Vorhabenträger wurden wasserrechtliche Erlaubnisse und wasserrechtliche Genehmi-
gungen erteilt.

Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. 

IV.
Rechtsbehelfsbelehrung

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses lautet:

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Kla-
ge bei dem 

Bundesverwaltungsgericht,
Simsonplatz 1 in 04107 Leipzig

erhoben werden. 
Der Kläger muss sich, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevoll-
mächtigten vertreten lassen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich aus 
§ 67 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Sie kann nach Maßgabe des § 55a VwGO 
auch als elektronisches Dokument bei Gericht eingereicht werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind 
innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Be-
weismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, sind vom Gericht nur zuzu-
lassen, wenn der Kläger die Verspätung genügend entschuldigt (§ 6 Abs. 2 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz, § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). Dies gilt nicht, wenn es mit geringem 
Aufwand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Der 
Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. 

Die Klage ist gegen das Landesverwaltungsamt, vertreten durch den Präsidenten, Ernst-Ka-
mieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) zu richten. 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat keine auf-
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schiebende Wirkung. Für das Vorhaben ist vordringlicher Bedarf nach dem Gesetz über den 
Ausbau von Bundesfernstraßen festgestellt. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) gegen die getroffene Entschei-
dung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses 
bei dem angegebenen Gericht gestellt und begründet werden.

Im Auftrag

Düring

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

	 Flurbereinigungsverfahren:	 A 14 – Buchholz
	 Landkreis:			   Stendal
	 Verfahrens- Nr.		  611-37SDL040

3. Änderungsanordnung
vom 28.09.2020

Aufgrund des § 8 (1) des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der derzeit geltenden Fassung 
wird das mit Beschluss vom 21.08.2017 und der 1. Änderungsanordnung vom 05.05.2020 
sowie der 2. Änderungsanordnung vom 03.07.2020 festgelegte Flurbereinigungsgebiet ge-
ringfügig geändert.

1. Hinzuziehung

In das Verfahrensgebiet der Flurbereinigung A14 – Buchholz werden folgende Flurstücke 
hinzugezogen:

Gemarkung Flur Flurstücke
Insel 5 49/1, 49/2, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 52/1, 53/1, 54/2, 54/3, 54/4, 

371/51, 376/52, 394/50, 406/52, 675

Die Grenze des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der zu dieser Anordnung gehö-
renden Gebietskarte orangenfarbig gekennzeichnet. Das gesamte Verfahrensgebiet umfasst 
nunmehr eine Fläche von ca. 1.836 ha.

2. Gründe:

Im Flurbereinigungsgebiet liegt das zum Bau vorgesehene Unternehmen „Lückenschluss 
BAB14 Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, VKE 1.5 – AS Lüderitz (L30) bis AS Uenglin-
gen (L15)“. Der Unternehmensträger hat zur Vermeidung von Existenzgefährdung mit ver-
schiedenen Landwirtschaftsbetrieben verbindliche Vereinbarungen über die Bereitstellung 
von Ersatzflächen getroffen. Dazu werden auch geeignete Flächen in Verwaltung der Landge-
sellschaft Sachsen-Anhalt genutzt. Für den Erwerb dieser Flächen über eine Landverzichts-
vereinbarung im Flurbereinigungsverfahren sind weitere landwirtschaftliche Grundstücke 
außerhalb des angeordneten Flurbereinigungsgebietes zu diesem hinzuzuziehen. 

3. Anmeldung unbekannter Rechte:

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten bei der zuständigen Flur-
bereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:
a)	� Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken  

oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grund-
stücke beschränken, z. B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b)	� Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserlei-
tungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begrün-
det sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften;

c)	� Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskatas-
ter übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmel-
dende nicht mehr zu beteiligen. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG be-
zeichneten Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntga-
be des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches 
(z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im ei-
genen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hin-
zuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die 
Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen.

4. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums

Von der Bekanntgabe des Einleitungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes gelten gem. § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) folgende Einschränkungen:
a)	� In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbe-

hörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbe-

trieb gehören. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dürfen 
nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich ver-
ändert oder beseitigt werden. Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Bodenordnungs-
verfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren 
Zustand, notfalls mit Verwaltungszwang gemäß § 63 (2) LwAnpG i.V.m. § 137 FlurbG, 
wiederherstellen lassen, wenn dies der Bodenordnung dient. 

b)	� Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde beseitigt werden, anderenfalls muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen. 

Wer gegen die unter a) und b) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, kann wegen Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden. Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauf-
tragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbei-
ten auf ihnen vorzunehmen.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal eingelegt werden.

Im Auftrag

Hausdorf			         
Sachgebietsleiterin

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz verarbeiten wir 
im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrund-
verordnung. Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds 

Anlage
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